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Amtliches Bekanntmachungsblatt Sassnits Stadtanzeiger
Nr. SD 08/2015 - 22. Jahrgang 22. September 2015 kostenlose Ausgabe

INHALTSVERZEICHNIS

* Öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses für die Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürger-
meisters am 20. September 2015 in der Stadt Sassnitz

***

öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses der Stichwahl der Bürgermeisterin/
des Bürgermeisters am 20. September 2015 in der Stadt Sassnitz

Am 21.. September 20L5 hat der Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung das Wahlergebnis für die
Stichwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters am 20. September 2015 in der Stadt Sassnitz entspre-
chend § 68 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes (LKWG M-V)festgestellt.

Gemäß § 33 LKWG M-V wird folgendes Wahlergebnis hiermit öffenttich bekannt gemacht:

o Wahlberechtigte: 8622
o Wähler: 3798
o Wahlbeteiligung: 44,Lyo
o ungültige Stimmen: 45
o gültige Stimmen: 3753

Verteilung der gültigen Stimmen:

Lfd.

Nr.
Name der Bewerberin
oder des Bewerbers

Wahlvorschlag Stimmen-
zahl

Prozent

t. Frank Kracht DIE LINKE L974 52,6 %

2. Christine Zillmer CDU 1779 47,4 yo

Nach § 67 Absatz 2 Satz 5 LKWG M-V ist gewählt, wer von den gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl
erhalten hat. Der Wahlausschuss stellte fest, dass Herr Frank Kracht die höchste Stimmenzahl erreicht hat
und damit gewählt worden ist.
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Gemäß § 35 LKWG M-V weise ich daraufhin, dass innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntmachung
des Wahlergebnisses von jeder wahlberechtigten Person des Wahlgebietes Einspruch gegen die Gültigkeit
der Wahl erhoben werden kann. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Grün-
de bei der Wahlleitung zu erheben. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

:, 22. September 20L5

eindewa hlleiterin

***

Dank an alle Wahlhelfer

Allen am 20. September 2015 anlässlich der Stichwahl zur Bürgermeisterwahl in den Wahlvorständen eh-
renamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern sprechen wir an dieser Stelle für ihre geleistete Arbeit einen
besonderen Dank, Lob und Anerkennung aus.
Eine reibungslose, sorgfältige und erfolgreiche Durchführung von Wahlen hängt zum Großteil von den zahl-
reichen ehrenamtlichen Helfern sowie einer funktionierenden Verwaltung ab, die bereit sind, hierfür ihre
Freizeit zu opfern, um das demokratische Grundrecht auf allgemeine, freie und geheime Wahlen zu sichern.
Der Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, besonders den Mitarbeitern des Hauptamtes sowie der Ein-
wohnermeldestelle, für die die Stichwahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters zusätzlicher Einsatz

igentlichen Tätigkeitsbereichen bedeutete sowie Dank an den Gemeindewahlausschuss der
für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.
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